
 Amtsblatt für die Gemeinde Hohe Börde
  4. Jahrgang                          23.04.2014     Nr. 18-1

Inhalt:
1.  Gemeinde Höhe Börde: 3. Änderungssatzung zur Satzung zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge für die Unter-

haltung der Gewässer II. Ordnung
2.  Gemeinde Höhe Börde: Satzung über die Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge für den Ortsteil Groß San-

tersleben
3.  Gemeinde Höhe Börde: Satzung über die Erhebung von einmaligen Straßenausbaubeiträgen 

4.  Gemeinde Höhe Börde: Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014

5.  Gemeinde Höhe Börde: Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Ertei-
lung von Wahlscheinen für die Kreistagswahl, Gemeinderatswahl und die Ortschaftsratswahlen am 25. Mai 2014

6.  Gemeinde Höhe Börde: Sitzungsbekanntmachung des Finanzausschusses am 28.04.2014
7. Impressum

3. Änderungssatzung zur Satzung
zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge für 

die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung
der Gemeinde Hohe Börde

Präambel

Auf Grund der §§ 54 ff Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) in der der-
zeit gültigen Fassung, §§ 4, 6, 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der derzeit gültigen Fassung und der 
§§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. 
Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Hohe Börde in seiner Sitzung am  08.04.2014 die folgende Satzung zur Um-
lage der Unterhaltungsverbandsbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung der 
Gemeinde Hohe Börde beschlossen:

Artikel I

Änderung der Satzung zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge für die Un-
terhaltung der Gewässer II. Ordnung der Gemeinde Hohe Börde vom 28.05.2013

Die Satzung zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge für die Unterhaltung der Ge-
wässer II. Ordnung der Gemeinde Hohe Börde in der Fassung vom 28.05.2013 wird wie 
folgt geändert:

1. In § 5 (3) wird die Zahl „11,24“ durch die Zahl „11,31“ ersetzt.

2. § 6 (1) erhält folgende Fassung:
  „Der Umlagesatz beträgt für das Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbandes „Untere 

Ohre“ für das Kalenderjahr 2014 als Flächenbeitragssatz 6,70 €/ha Grundstücksfläche 
und als Erschwernisbeitragssatz 0,99 €/Einwohner.“

3. § 6 (2) erhält folgende Fassung

  „Der Umlagesatz beträgt für das Verbandsgebiet des Unterhaltungsverbandes „Untere 
Bode“ für das Kalenderjahr 2014 als Flächenbeitragssatz 10,11 €/ha Grundstücksfläche 
und als Erschwernisbeitragssatz 1,76 €/Einwohner.“

Artikel II
In-Kraft-Treten

Die 3. Änderungssatzung zur Satzung zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge für 
die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung der Gemeinde Hohe Börde tritt rückwirkend 
zum 01.01.2014 in Kraft.

Hohe Börde, den  14.04.2014

   
Trittel                                                             
Bürgermeisterin

Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Straßenausbaubeiträge der Gemeinde Hohe Börde für den  

Ortsteil Groß Santersleben
Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, 383), i.V.m. 
§§ 2 und 6a des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, 405), hat der Gemeinderat der Gemein-
de Hohe Börde in seiner Sitzung am 08.04.2014 folgende Satzung über die Erhebung eines 
wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages für den Ortsteil Groß Santersleben beschlossen:

§ 1
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen,

Beitragstatbestand
 
(1)  Die Gemeinde bestimmt, dass im Ortsteil Groß Santersleben anstelle einmaliger 

Beiträge im Sinne des § 6 KAG-LSA die jährlichen Investitionsaufwendungen der 
Abrechnungseinheiten zusammengefassten Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemein-
deanteils von den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-LSA als wieder-
kehrende Beiträge erhoben werden.

(2)  Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle Grundstücke erhoben, die die Möglich-
keit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu den in der Abrechnungseinheit zusammenge-
fassten Verkehrsanlagen haben.

(3)  Zu den Investitionsaufwendungen zählt der Aufwand für die erforderliche Erweite-
rung, Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze sowie 
selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen), ohne deren laufende Unterhaltung.

(4)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach 
den §§ 127 ff. Baugesetzbuch erhoben werden müssen.

§ 2
Abrechnungseinheiten

Die innerhalb des Ortsteils Groß Santersleben gelegenen Verkehrsanlagen werden zu Ab-
rechnungseinheiten zusammengefasst, wie sie sich aus dem dieser Satzung als Anlage bei-
gefügten Plan ergeben. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 
Zu der Abrechnungseinheit 1 gehören folgende Verkehrsanlagen:
1. Hauptstraße
2. Haldensleber Weg
3. Dorfstraße, einschließlich Lindenplatz
4. Kirchstraße
5. Mittelstraße
6. Zum Krug
7. Grüne Straße
8. Mammendorfer Weg
Zu der Abrechnungseinheit 2 gehören folgende Verkehrsanlagen:
1. Wellener Weg
2. Wellener Weg II
3. Hauptstraße
4. Auf der Badekuhle
5. Ringweg
Zu der Abrechnungseinheit 3 gehören folgende Verkehrsanlagen:
1. Hauptstraße
2. Amselweg
3. Drosselweg

§ 3
Umfang des beitragsfähigen Aufwands

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören insbesondere die Kosten für
1.  den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 

Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen benötigten Grundflä-
chen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. die Freilegung der Fläche
3.  die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahnen mit Unterbau und 

Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der An-
schlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Verän-
derung des Straßenniveaus

4.  die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fußgänger-
zonen sowie selbständiger Grünanlagen und Parkeinrichtungen in entsprechender An-
wendung von Ziff. 3

5. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von
 a) Randsteinen und Schrammborden,
 b) Rad- und Gehwegen,
 c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
 d) Beleuchtungseinrichtungen,
 e)  Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der Verkehrs-

anlagen,
 f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
 g)  Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen, 

soweit sie Bestandteil der Verkehranlagen sind;
6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

§ 4
Gemeindeanteil

Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand (Mischsatz) beträgt 
56,2 v. H.  für die Abrechnungseinheit 1
46,5 v. H. für die Abrechnungseinheit 2
51,1 v. H. für die Abrechnungseinheit 3

§ 5
Grundstück

(1)  Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des Grund-
buchrechts. Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs unter 
einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem 
Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitrags-
pflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbeson-
dere durch amtlich beglaubigte Dokumente, nachzuweisen. 

(2)  Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eintretende Veränderungen der 
Bemessungsgrundlagen bleiben unberücksichtigt.

§ 6
Verteilung des umlagefähigen Investitionsaufwands

(1)  Der umlagefähige Investitionsaufwand wird auf alle in der jeweiligen Abrechnungs-
einheit gelegenen Grundstücke verteilt, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines 
Zugangs zu den in der Abrechnungseinheit zusammengefassten Verkehrsanlagen bzw. 
Abschnitten von Verkehrsanlagen haben (berücksichtigungsfähige Grundstücke).

  Die Verteilung des Aufwands auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutz-
flächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor erge-
ben.

(2)  Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar 
sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen 
- einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungs-
plangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 
4 BauGB - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,

 1.  die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 
Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles oder im Bereich 
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; 

 2.  die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 

 3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, 
die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungs-
bereich;

 4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,
 a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes,
 b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der Verkehrsanlage 
und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; bei 
Grundstücken, die nicht an die Verkehrsanlage angrenzen oder lediglich durch ei-
nen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen 
der der Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft;

 5.   die über die sich nach Nr. 2, Nr. 3 oder Nr. 4 Buchstabe b) ergebenden Grenzen hin-
aus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Verkehrsanlage 
bzw. im Fall von Nr. 4 Buchstabe b) der der Verkehrsanlage zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der 
der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die
 1.  nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. 

B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden,

 oder
 2.  ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechen 

der Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. 
landwirtschaftliche Nutzung),

  ist die Gesamtfläche des Grundstückes bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu 
legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.

§ 7
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 

(1)  Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutz-
bar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten Geschosse 
als Vollgeschosse, wenn deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die 
Geländeoberfläche hinausragt und sie über mindestens zwei Drittel ihrer Grundflä-
che eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Kirchengebäude werden stets als 
eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten 
des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss, so werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise genutzten 
Grundstücken je vollendete 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollge-
schoss gerechnet.

(2)  Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25.

(3)  Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten 
Flächen - bei Grundstücken,

 1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 
3 Nr. 1 und Nr. 2),

 a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,
 b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen 

Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 
Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 ge-
teilte höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) auf ganze Zahlen abgerundet,

 c)  für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen abgerundet,

 d)  auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dür-fen, die Zahl von einem 
Vollgeschoss je Nutzungsebene,

 e)  für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von einem Vollgeschoss,

 f)  für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von zwei Vollgeschossen,

 g)  für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der nähe-
ren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 
BauGB) Berechnungswert nach Buchstabe a) - c);

 2.  auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 Buchstabe a) bzw. Buchstabe d) - g) 
oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 Buchstabe 
b) bzw. Buchstabe c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Voll-
geschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden 
Berechnungswerte nach Nr. 1 Buchstabe b) bzw. Buchstabe c);

 3.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie

 a)  bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
 b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse.
(4) Der sich aus Abs. 2 i. V .m. Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit
 1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauN-
VO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne aus-
drückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend 
gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 
genutzt wird;

 2.  2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbe-
gebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 
BauNVO) liegt.

§ 8
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die
 1.  aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich 

oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, 
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden 0,5

 2.  ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entspre-
chender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind 
(z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn

 a) sie ohne Bebauung sind, bei

 a)a) Waldbestand oder nutzbaren Wasserflächen  0,0167
 b)b) Nutzung als Grün-, Acker- oder Gartenland 0,0333
 c)c) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau) 1,0

 b)  sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise  
genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5

 c)  auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen und  
landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden  
sind, die bebaute Fläche einschließlich einer Umgriffsfläche in einer Tiefe  
von 10 m vom jeweils äußeren Rand der baulichen Nutzung gemessen 1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich  
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchstabe a),

 d)  sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, die  
bebaute Fläche einschließlich einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von  
10 m vom jeweils äußeren Rand der baulichen Nutzung gemessen 1,0 
mit Zuschläge von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich  
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchstabe b),

 e)  sie gewerblich genutzt und bebaut sind, die bebaute Fläche einschließlich  
einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von 10 m vom jeweils äußeren Rand  
der baulichen Nutzung  
gemessen  1,5 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich  
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchstabe a)

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1.

§ 9
Beitragssatz

Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung festgelegt.

§ 10
Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld,

Vorausleistungen

(1)  Die Beitragsschuld entsteht jeweils mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene 
Kalenderjahr. 

(2)  Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Mo-
nat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

(3)  Auf die Beitragsschuld können vom Beginn des Kalenderjahres an Vorausleistungen 
verlangt werden.

§ 11
Beitragspflichtige

(1)  Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück 
mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber 
dieses Rechts beitragspflichtig. Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch 
noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an Stelle des Eigentümers der 
Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in 
der Fassung vom 29. März 1994 (BGBl. I S.709).

(2)  Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teilei-
gentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

§ 12
Billigkeitsregelungen

(1)  Die Heranziehung von übergroßen Grundstücken in Bebauungsplangebieten und in-
nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), die nach der tat-
sächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen, erfolgt begrenzt. Ein Grund-
stück gilt dann als übergroß, wenn es eine Größe hat, die mehr als 30 v. H. über der 
durchschnittlichen Grundstücksgröße der Wohngrundstücke im Ortsteil Groß San-
tersleben liegt. Die ermittelte Durchschnittsgröße für Wohngrundstücke im Ortsteil 
Groß Santersleben beträgt 1.150 m². Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, die 
mindestens 30 v. H. über der ermittelten Durchschnittsgröße liegen, also mindestens 
eine Grundstücksfläche von 1.495 m² (Begrenzungsfläche) haben. In diesem Sinne 
übergroße Grundstücke werden in Größe der Begrenzungsfläche herangezogen. Der 
dadurch entstehende Beitragsausfall geht zu Lasten der Gemeinde.

(2)  Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist 
deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.

  
§ 13

Überleitungsregelungen 
gemäß § 6 a Abs. 7 KAG-LSA

Für die Fälle, in denen vor oder nach Inkrafttreten dieser Satzung Erschließungsbeiträge 
nach dem Baugesetzbuch, einmalige Straßenausbaubeiträge nach § 6 KAG-LSA oder Ko-
sten der erstmaligen Herstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, insbesondere Er-
schließungsverträge, sonstige städtebauliche Verträge oder aufgrund eines Vorhaben- und 
Erschließungsplans zu leisten waren bzw. zu leisten sind, werden die betroffenen Grund-
stücke bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags auf die Dauer von 20 Jahren seit 
der Entstehung des Beitragsanspruchs nicht berücksichtigt und auch nicht beitragspflichtig. 
Die Beitragsfreistellung bezieht sich nicht auf leitungsgebundene Einrichtungen.

§ 14
Öffentliche Bekanntmachung, Inkrafttreten

(1)  Die öffentliche Bekanntmachung des in § 2 dieser Satzung erwähnten Plans über die 
Bildung der Abrechnungseinheiten erfolgt durch dessen Auslegung in der Gemeinde-
verwaltung der Gemeinde Hohe Börde, Bördestraße 8 in 39167 Hohe Börde, Ortsteil 
Irxleben, während der Dienststunden für die Dauer von zwei Wochen, beginnend mit 
dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung im Amtsblatt der Ge-
meinde Hohe Börde.

(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Hohe Börde, den 11.04.2014

   
Trittel                                                             
Bürgermeisterin
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Satzung über die Erhebung von einmaligen Straßenausbaubeiträgen 
der Gemeinde Hohe Börde

- Straßenausbaubeitragssatzung -
Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sach-sen-
Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, 
383), i.V.m. §§ 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, 405), hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Hohe Börde in seiner Sitzung am 08.04.2014 folgende Satzung über die 
Erhebung eines einmaligen Straßenaus-baubeitrages beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1)  Zur Deckung ihres Aufwands für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung und Erneuerung ihrer Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze 
sowie selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen) erhebt die Gemeinde Hohe 
Börde von den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-LSA, denen durch 
die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Leistungen 
ein Vorteil entsteht, Beiträge. Dies gilt nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den 
§§ 127 ff. Baugesetzbuch erhoben werden müssen.

(2)  Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Aus-
baumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für be-stimmte Teile 
einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder einen selbständig nutzbaren Abschnitt der 
Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.

§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwands

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören insbesondere die Kosten für
1.  den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 

Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Verkehrs-
anlagen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde 
hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstel-
lung;

2. die Freilegung der Fläche
3.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahr-

bahnen mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 
einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzlei-
stungen wegen Veränderung des Straßenniveaus

4.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von We-
gen, Plätzen und Fußgängerzonen sowie selbständiger Grünanlagen und Parkeinrich-
tungen in entsprechender Anwendung von Ziff. 3

5. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von
 a) Randsteinen und Schrammborden,
 b) Rad- und Gehwegen,
 c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
 d) Beleuchtungseinrichtungen,
 e)  Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der Verkehrs-

anlagen,
 f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
 g)  Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen, 

soweit sie Bestandteil der Verkehranlagen sind;
6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.
 

§ 4
Vorteilsbemessung

(1)  Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses von dem beitragsfähi-
gen Aufwand den Teil, der auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch die 
Allgemeinheit oder die Gemeinde entfällt. Den übrigen Teil des Aufwands haben die 
Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt bei
 1.  Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei  

verkehrsberuhigten Wohnstraßen (Anliegerstraßen) 60 %

 2.  Verkehrsanlagen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem 
Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Nr. 3 sind 
(Haupterschließungsstraßen)

 a)  für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie  
Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen  
und Radwege 40 %

 b) für kombinierte Geh- und Radwege 50 %

 c)  für Randsteine, Schrammborde, für Gehwege sowie für Grünanlagen als  
Bestandteil der Verkehrsanlage 60 %

 d)  für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und andre Einrichtungen  
der Oberflächenentwässerung 50 %

 e) für Parkflächen (Standspuren) 60 %
 f) für niveaugleiche Mischflächen 50 %
 3.  Verkehrsanlagen, die überwiegend dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder 

dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes- und Landes-
straßen (Hauptverkehrsstraßen)

 a)  für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie  
Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen  
und Radwege 20 %

 b) für kombinierte Geh- und Radwege 40 %
 c)  für Randsteine, Schrammborde, für Gehwege sowie für Grünanlagen als  

Bestandteil der Verkehrsanlage 50 %
 d)  für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und andere Einrichtungen  

der Oberflächenentwässerung 40 %
 e) für Parkflächen (Standspuren) 50 %
 4.Wirtschaftswegen 75 %

(3)  Zuschüsse Dritter können, soweit der Zuschussgeber nichts anders bestimmt hat, hälf-
tig zur Deckung des Betrags, der auf die Inanspruchnahme der Verkehrsanlagen durch 
die Allgemeinheit oder die Gemeinde entfällt, verwendet werden.

§ 5
Grundstück

(1)  Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des Grund-
buchrechts. Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs unter 
einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem 
Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitrags-
pflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbeson-
dere durch amtlich beglaubigte Dokumente, nachzuweisen. 

(2)  Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eintretende Veränderungen der 
Bemessungsgrundlagen bleiben unberücksichtigt.

§ 6
Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands

(1)  Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten Verkehrsanlage oder eines be-
stimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke).

  Die Verteilung des Aufwands auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflä-
chen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grund-
stücksfläche mit dem nach den §§ 7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.

(2)  Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bür-
gerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke bau-
lich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 7. Für die übrigen Flächen - einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder 
der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB - richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 8.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,
 1.  die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 

Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles oder im Bereich 
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; 

 2.  die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 
Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 

 3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, 
die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungs-
bereich;

 4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,
 a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes,
 b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der Verkehrsanlage und 

einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft; 
 5.  die über die sich nach Nr. 2, Nr. 3 oder Nr. 4 Buchstabe b) ergebenden Grenzen hin-

aus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Verkehrsanlage 
bzw. im Fall von Nr. 4 Buchstabe b) der der Verkehrsanlage zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der 
der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die
 1.  nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. 

B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden,

 oder
 2.  ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechen-

der Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. 
landwirtschaftliche Nutzung),

  ist die Gesamtfläche des Grundstückes bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu 
legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.

§ 7
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 

(1)  Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse be-
stimmt. Dabei gelten Geschosse als Vollgeschosse, wenn deren Deckenoberfläche im 
Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und sie über mindestens 
zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben.

  Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Ein-
zelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss, so werden 
bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei 
allen in anderer Weise genutzten Grundstücken je vollendete 2,30 m Höhe des Bau-
werks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2)  Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25.

(3)  Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten 
Flächen - bei Grundstücken,

 1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 
3 Nr. 1 und Nr. 2),

 a)  die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,
 b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen 

Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 
Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 ge-
teilte höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) auf ganze Zahlen abgerundet,

 c)  für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen abgerundet,

 d)  auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 
Vollgeschoss je Nutzungsebene,

 e)  für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von einem Vollgeschoss,

 f)  für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von zwei Vollgeschossen,

 g)  für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der nähe-
ren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 
BauGB) Berechnungswert nach Buchstabe a) - c);

 2.  auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 Buchstabe a) bzw. Buchsta-be 
d) - g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 
Buchstabe b) bzw. Buchstabe c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl 
der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung erge-
benden Berechnungswerte nach Nr. 1 Buchstabe b) bzw. Buchstabe c);

 3.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie

 a)  bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
 b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vor-handenen 

Vollgeschosse.
(4)  Bei Grundstücken in festgesetzten Industrie- oder Gewerbegebieten oder in Gebieten, 

die nach der überwiegend vorhandenen Nutzungsart in der näheren Umgebung diesen 
Gebieten nach § 34 BauGB gleichkommen, sowie bei Grundstücken, die überwiegend 
gewerblich oder in gleichartiger Weise (z.B. Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Kran-
kenhaus- oder Schulgebäude) genutzt werden, erhöhen sich die in Abs. 2 genannten 
Nutzungsfaktoren um 0,5. Dies gilt nicht bei der Abrechnung selbstständiger Grünan-
lagen.

§ 8
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die
 1.  aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht  

baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar  
sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten)  
oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt  
werden 0,5

 2.  ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen  
entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer  
Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn

 a) sie ohne Bebauung sind, bei
 a)a) Waldbestand oder nutzbaren Wasserflächen 0,0167
 b)b) Nutzung als Grün-, Acker- oder Gartenland 0,0333
 c)c) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau) 1,0
 b)  sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren  

Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5

 c)  auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen und  
landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind,  
die bebaute Fläche einschließlich einer Umgriffsfläche in einer Tiefe  
von 10 m vom jeweils äußeren Rand der baulichen Nutzung gemessen  
mit Zuschlägen 1,0 
von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss,für die Restfläche gilt Buchstabe a),

 d)  sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, die  
bebaute Fläche einschließlich einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von  
10 m vom jeweils äußeren Rand der baulichen Nutzung gemessen, 1,0 
mit Zuschläge von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich  
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchstabe b),

 e)  sie gewerblich genutzt und bebaut sind, die bebaute Fläche einschließlich  
einer Umgriffsfläche in einer Tiefe von 10 m vom jeweils äußeren Rand  
der baulichen Nutzung gemessen,  1,5 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich  
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt Buchstabe a)

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1.

§ 9
Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbständig 
erhoben werden für
a) den Grunderwerb
b) die Freilegung
c) die Fahrbahn
d) den Gehweg
e) den Radweg
f) den kombinierten Geh- und Radweg
g) die Oberflächenentwässerung
h) die Beleuchtung
i) die Parkflächen
j) die Grünanlagen.

§ 10
Entstehen der Beitragspflichten

(1)  Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsauslösenden Maßnahme, 
sofern vor der Entscheidung über die beitragsauslösende Maßnahme eine Satzung vor-
liegt.

(2)  In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die endgültige Beitragspflicht mit der 
Beendigung der Teilmaßnahme, sofern vor der Entscheidung über die beitragsauslö-
sende Maßnahme eine Satzung vorliegt.

(3)  Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die endgültige 
Beitragspflicht mit der Beendigung des Abschnitts, sofern vor der Entscheidung über 
die beitragsauslösende Maßnahme eine Satzung vorliegt.

§ 11
Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen erhoben werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist.

§ 12
Beitragspflichtige

(1)  Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte bei-tragspflichtig. Ist das Grundstück 
mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber 
dieses Rechts beitragspflichtig. Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch 
noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an Stelle des Eigentümers der 
Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in 
der Fassung vom 29. März 1994 (BGBl. I S.709).

 
(2)  Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigen-

tum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihres Mitei-
gentumsanteils beitragspflichtig.

§ 13
Beitragsbescheid, Fälligkeit

(1)  Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftli-
chen Bescheid festgesetzt.

(2)  Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Mo-
nat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 14
Ablösung

(1)  In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablö-
sung durch Vertrag vereinbart werden.

(2)  Zur Feststellung des Ablösungsbetrags ist der voraussichtlich entstehende umlagefä-
hige Aufwand zu ermitteln und nach Maßgabe dieser Satzung auf diejenigen Grund-
stücke zu verteilen, denen durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der betreffenden Verkehrsanlage ein Vorteil entsteht.

§ 15
Billigkeitsregelungen

(1)  Übergroße Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwek-
ken dienen oder dienen werden, werden nur mit der Teilfläche nach Satz 2 herangezo-
gen. Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, deren Grundstücksfläche 1.148 m²  
(=130 % der Durchschnittfläche) oder mehr beträgt. 

(2)  Bei Grundstücken, denen durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der In-
anspruchnahme mehrerer Verkehrsanlagen der gleichen Art (vgl. § 1 Abs. 1) ein Vor-
teil entsteht, wird der Beitrag nur zu zwei Drittel erhoben. Das übrige Drittel geht zu 
Lasten der Gemeinde. Dies gilt nicht für Grundstücke, die überwiegend gewerblich 
genutzt werden sowie für Grundstücke in Gewerbe- und Industriegebieten.

(3)   Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist 
deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.      

Hohe Börde, den 11.04.2014

   
Trittel                                                             
Bürgermeisterin

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014

1.  Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde 
– die Wahlbezirke der Gemeinde Hohe Börde wird in der Zeit vom 05.05.2014 bis 
09.05.2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 während der Dienststunden 
 von  9.00 bis 12.00 Uhr Montag bis Freitag
 von 13.30 bis 15.00 Uhr Montag und Mittwoch
 und 
  von 13.30 bis 18.00 Uhr Dienstag und Donnerstag

 in der  Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8
  Bürgerbüro / Einwohnermeldeangelegenheiten, Zimmer 3
 
  für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entspre-
chenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
05.05.2014 bis 09.05.2014, spätestens am 09.05.2014 bis 18.00 Uhr  bei der Gemein-
debehörde 

  Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8
  Bürgerbüro / Einwohnermeldeangelegenheiten, Zimmer 3 Einspruch einlegen.
  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-

den.
3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis späte-

stens zum 04.05.2014 eine Wahlbenachrichtigung.
  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, 

muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Börde durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises 

 oder durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 04.05.2014 oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahl-
ordnung bis zum 09.05.2014 versäumt hat,

 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach  § 21 Abs. 1 der 
Europawahlordnung entstanden ist,

 c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.  
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 23.05.2014 18.00 Uhr, bei der Ge-
meindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.   
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt  werden.  
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.   
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Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 -  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehe-

nen roten Wahlbriefumschlag und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 

möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen.

  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Hohe Börde, den 17.04.2014   

Trittel 
Bürgermeisterin Gemeinde Hohe Börde 

Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Kreistagswahl, Gemeinderatswahl und 

die Ortschaftsratswahlen in der Gemeinde Hohe am 25. Mai 2014
1.  Das Wählerverzeichnis zu den oben genannten Kommunalwahlen für die Wahlbezir-

ke  der Gemeinde Hohe Börde in Ackendorf, Bebertal, Bornstedt, Eichenbarleben,  
Mammendorf, Groß Santersleben, Hermsdorf, Hohenwarsleben, Irxleben I, Irxleben 
II, Niederndodeleben I , Niederndodeleben II, Nordgermersleben, Ochtmersleben, 
Rottmersleben, Schackensleben und  Wellen 

 kann in der Zeit  vom 05.05.2014 bis 10.05.2014

 während der Dienststunden
 von   9.00 bis 12.00 Uhr Montag bis Freitag
 von 13.30 bis 15.00 Uhr Montag und Mittwoch
 und  
 von  13.30 bis 18.00 Uhr Dienstag und Donnerstag
 in der  Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8,
   Bürgerbüro / Einwohnermeldeangelegenheiten, Zimmer 3,

 eingesehen werden. Die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 10.05.2014.

  Bei Führung im automatisierten Verfahren ist die Einsichtnahme des Wählerverzeich-
nisses auch durch ein Datensichtgerät möglich. Das Datensichtgerät darf nur von ei-
nem Bediensteten der Gemeinde bedient werden.

  Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist das Anfertigen von Auszügen aus dem Wäh-
lerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der 
Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für 
diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

  Auf Verlangen des Wahlberechtigten ist in dem Wählerverzeichnis während der Mög-
lichkeit der Einsichtnahme das Geburtsdatum unkenntlich zu machen.

2.  Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind innerhalb der möglichen  
Frist zur Einsichtnahme, spätestens bis 10.05.2014 bis 12.00 Uhr bei der

 Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8,
 Bürgerbüro / Einwohnermeldeangelegenheiten, Zimmer 3,
 
  schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift zu stellen. Sofern die behaupteten 

Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die Antragstellerin/der Antragsteller die erfor-
derlichen Beweismittel beizubringen.

  Der Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA (Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis der Zuzugsgemeinde) für die Kreiswahl (bei Wohnortwechsel innerhalb des 
Kreisgebietes) gilt innerhalb der Antragsfrist als Berichtigungsantrag.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens 
bis zum 30.04.2014 eine Wahlbenachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls Antrag auf Berichtigung 
stellen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,
4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,
 a)  wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die Berich-

tigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat; das gilt hinsichtlich der Kreistags-
wahl auch, wenn sie den Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA (Antrag auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis der Zuzugsgemeinde) entschuldbar erst nach Ablauf 
der Antragsfrist vorlegt,

 b)  wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstan-
den ist.

  Wahlscheine können bis zum 23.05.2014, 18.00 Uhr, schriftlich oder mündlich bei 
der

 Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8,
 Bürgerbüro / Einwohnermeldeangelegenheiten, Zimmer 3,
 beantragt werden. 
  Soweit die Gemeinde diese Möglichkeit eröffnet, kann der Antrag auch elektronisch 

übermittelt werden, wenn er dokumentierbar ist. Der Schriftform wird auch durch Te-
legramm, Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Fernmündliche Anträge sind 
nicht zulässig.

  Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus 
den unter 4.2 angegebenen Gründen den Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen. Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen einer 
plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten aufsuchen zu können.

  Die beantragende  Person muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheins glaub-
haft machen. 

  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass sie/er dazu berechtigt ist.

  Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt, gilt der Wahlscheinantrag für jede Wahl, für 
die die beantragende Person wahlberechtigt ist.

  Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine oder Stimmzettel werden 
nicht ersetzt.

5.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk des zuständigen Wahlbereichs oder durch Briefwahl teilnehmen.

 Bei der Briefwahl hat die Wählerin/der Wähler im verschlossenen Wahlbriefumschlag
 1) ihren/seinen Wahlschein
 2)  ihren/seinen Stimmzettel in dem Wahlumschlag
  so rechtzeitig an den auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlleiter zu übersen-

den, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
  Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des zuständigen Wahlleiters abgegeben werden.

  Nähere Hinweise darüber, wie die wählende Person die Briefwahl auszuüben hat, sind 
auf dem Wahlschein angegeben.

 
Pollmer - Gemeindewahlleiter

Gemeinde Hohe Börde
OT Irxleben
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde  15.04.2014

Bekanntmachung
Am Montag, dem 28.04.2014, um 18:30 Uhr, findet im Sitzungsraum/ 
I. Etage der Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8, die 

Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Hohe Börde statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
1.  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Be-

schlussfähigkeit    
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung    
3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung    
4. Bericht des Vorsitzenden    
5. Bericht der Verwaltung    
6.  1. Nachtragshaushalt und 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohe Börde für 

das Haushaltsjahr 2014
 Vorlage: 1423/2014    
7. Anfragen und Anregungen    
Nichtöffentlicher Teil:
8. Bericht des Vorsitzenden    
9. Bericht der Verwaltung    
10. Zustimmung zur Bestellung einer Grundschuld auf Erbbaurechtsvertrag
 Vorlage: 1461/2014    
11. Anfragen und Anregungen    
Öffentlicher Teil:
12. Schließen der Sitzung    

Trittel 
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